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A. Die Eheleute A. und B. haben sechs gemeinsame Kinder. Die älteren drei sind bereits volljährig. 
Die jüngeren drei - geboren in den Jahren 2008, 2013 und 2015 - sind minderjährig und stehen unter 
der gemeinsamen elterlichen Sorge. 

 
B. Nachdem sich die Ehegatten im August 2016 getrennt hatten, leitete A. am 14. September 2016 

am Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West ein Eheschutzverfahren ein. Zu beurteilen war unter 
anderem der Antrag des Ehemannes, ihm zu erlauben, die drei minderjährigen Kinder gemäss den 
Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) impfen zu lassen. Der Zivilkreisgerichtspräsident 
wies diesen Antrag ab; der Entscheid vom 16. August 2018 blieb unangefochten. 

 
C. Am 25. Februar 2019 reichte A. am Zivilkreisgericht die Ehescheidungsklage ein. Mit Eingabe 

vom 14. Mai 2019 stellte er im Scheidungsverfahren den Antrag, B. zu verpflichten, umgehend 
zusammen mit ihm die drei minderjährigen Kinder zu den vom BAG empfohlenen Impfungen zu 
begleiten und impfen zu lassen. Das Zivilkreisgericht wies den Antrag ab. Die von A. dagegen 
erhobene Berufung wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft ab. 

 
D. A. (Beschwerdeführer) wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt, den Entscheid des 

Kantonsgerichts aufzuheben und B. (Beschwerdegegnerin) zu verpflichten, die drei minderjährigen 
Kinder zusammen mit ihm, dem Beschwerdeführer, zu den vom BAG empfohlenen Impfungen 
gemäss Impfplan 2019 zu begleiten und "entsprechend impfen zu lassen". Eventualiter beschränkt er 
dieses Begehren auf die Masernimpfung. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 
abzuweisen. Im gleichen Sinne äussert sich das Kantonsgericht, mit Hinweis auf die Begründung 
seines Entscheids. 

 

Rechtsquellen: Art. 301 ZGB, Art. 307 ff. ZGB, Art. 11 BV, Art. 36 BV 

 

Auftrag: Mit welcher Begründung hat das Bundesgericht, Ihrer Meinung nach, die Beschwerde 

gutgeheissen?  

 


